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Vorbemerkungen 
 

Alle in den nachstehenden Preisblättern genannten Nettopreise verstehen sich zuzüglich der Umsatzsteuer in 
der gesetzlichen Höhe. 
 
Das vorliegende Dokument wurde im Zuge einer Unternehmensumfirmierung aktualisiert. Im Rahmen dieser 
Anpassung wurden ausschließlich der Unternehmensname sowie das Unternehmenslogo geändert. Die 
Umfirmierung stellt eine rein formale Änderung dar. 
 
Bereits bestehende Vereinbarungen, Verträge und Absprachen behalten ihre volle Rechtswirksamkeit und 
Gültigkeit. Durch die Umfirmierung ergeben sich keinerlei inhaltliche, rechtliche oder strukturelle Änderungen 
an den bisherigen Regelungen. Weitere Anpassungen über die genannten formalen Änderungen hinaus 
wurden nicht vorgenommen. 
 
 
1. Entgelte für Messstellenbetrieb bei Entnahme mit Leistungsmessung 

 

Entnahme- und Einspeisestelle inklusive Messung 
€/Messstelle 

Mittelspannung MS (einschließlich Umspannung HS/MS)1 444,50 

Niederspannung NS1 288,69 

Kundenweitergaberelais (ein Ausgang) 10,20 

Kundenweitergaberelais (drei Ausgänge) 30,60 

Zuschlag für Kombiwandler 250,00 

Zuschlag für Pulssummierung 250,00 

Zählerauslesung vor Ort2 192,14 €/Ablesung 
 
 

2. Entgelte für Messstellenbetrieb bei Entnahme ohne Leistungsmessung 
 

Entnahme- und 
Einspeisestelle €/Jahr jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich 

Niederspannung NS 
Eintarifzählung 6,54 10,13 17,31 46,03 

Niederspannung NS 
Doppeltarifzählung3 14,95 18,54 25,72 54,44 

Zuschlag für Messwandler 24,95  

 
 

 
1 Lastgangzählung in der Standardausführung inklusive Messwandlern, Fernübertragung der Messdaten, Daten-

aufbereitung und werktägliche (Montag – Freitag) Datenbereitstellung per E-Mail (bei gegebener technischer 
Voraussetzung in der Kundenanlage und in Abstimmung mit dem Lieferanten). 

 
2 Ist die Datenübermittlung der Messwerte mittels Modem nicht möglich, berechnen wir die monatliche Ablesung 

an der Kundenanlage gemäß diesem Preisblatt. 
 
3 Entgelt inklusive 5,80 €/a für Tarifschaltgerät. 
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3. Preise für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme gemäß 
Messstellenbetriebsgesetz 

 
3.1 Standardleistungen 

 

Moderne Messeinrichtungen in der Niederspannung NS netto 
€/a 

brutto 
€/a 

Letztverbraucher und Anlagenbetreiber 21,01 25,00 
 

Intelligente Messsysteme in der Niederspannung NS 

Letztverbraucher an Zählpunkten mit einem Stromverbrauch von 
(kWh/a) 

netto 
€/a 

brutto 
€/a 

> 100.000 Diese Preise werden zu einem 
späteren Zeitpunkt veröffentlicht 

> 50.000 bis 100.000 117,65  140,00  

> 20.000 bis 50.000 92,44 110,00 

> 10.000 bis 20.000 42,02 50,00 

> 6.000 bis 10.000 33,61 40,00 

> 0 bis 6.000 25,21 30,00 

Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG 42,02 50,00 

Anlagenbetreiber an Zählpunkten mit einer 
installierten Leistung von (kW) 

netto 
€/a 

brutto 
€/a 

> 100 Diese Preise werden zu einem 
späteren Zeitpunkt veröffentlicht 

> 25 bis 100 117,65 140,00 

> 15 bis 25 92,44 110,00 

> 7 bis 15 42,02 50,00 

> 2 bis 7 25,21 30,00 
 
 

3.2 Zusatzleistungen 
 

Moderne Messeinrichtungen / intelligente Messsysteme netto 
€/a 

brutto 
€/a 

Wandler in Niederspannung 18,08 21,52 

Tarifschaltgerät/Funkrundsteuerempfänger 12,44 14,80 
 

Intelligente Messsysteme netto 
€/Fall 

brutto 
€/Fall 

Vorzeitige Ausstattung einer Messstelle mit einem intelligenten 
Messsystem (einmalige Kosten je Messstelle) 84,03 100,00 

 


